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Dritte Satzung zur Änderung der Organisationssatzun g der Verfassten  
Studierendenschaft der Universität Konstanz 

vom 18. Juli 2019 

Das Studierendenparlament der Verfassten Studierendenschaft der Universität 
Konstanz hat aufgrund von § 65a Abs. 1 Satz 3 Landeshochschulgesetz (LHG) 
i.V.m. § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 und § 11 Abs. 1 der Organisationssatzung der 
Verfassten Studierendenschaft der Universität Konstanz in der Fassung vom 5. Juli 
2017 (Amtl. Bekm. 28/2017), zuletzt geändert am 23. Mai 2019 (Amtl. Bekm. 
28/2019), im Umlaufverfahren gem. Ziffer 14 der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlaments am 29. Mai 2019 die nachfolgende Dritte Änderung der 
Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft der Universität Konstanz 
beschlossen. 

Das Rektorat der Universität Konstanz hat aufgrund von § 65b Abs. 6 Satz 3 LHG 
diese dritte Änderung der Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft 
der Universität Konstanz in seiner Sitzung am 26. Juni 2019 genehmigt. 

 

Artikel 1 

Die Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft der Universität 
Konstanz in der Fassung vom 5. Juli 2017 (Amtl. Bekm. 28/2017), zuletzt geändert 
am 23. Mai 2019 (Amtl. Bekm. 28/2019), wird wie folgt geändert:  

 
In § 11 Absatz 1 Satz 1 wird der Satzteil „mit Zustimmung von 

��	

��
 der StuPa-

Mitglieder“ durch den Satzteil „mit 2/3-Mehrheit der Mitglieder“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. 

Konstanz, 18. Juli 2019 

gez. 

Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 

- Rektorin - 
 
 
 
 


